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Prinzipiell betrachtet: Verpflichtungen zu Veranstaltungen oder Fortbildungen seitens der SL,
die sich auf Ausnahmen im Schuljahr begrenzen, sehe ich, wenn sie begründet sind, als
selbstverständlich an. Die Frage bei jedem kleinen Opfer, ob ein SL das darf, ist mir zu juristisch
gedacht und nicht im Sinne des Berufs.
Wenn sich diese Verpflichtungen aber häufen oder gar sinnlos angeordnet werden, dann
wundere ich mich immer über den blinden Gehorsam des Kollegiums. Die Macht eines
kritischen Kollegiums ist viel größer als die eines Chefs. Wenn er nicht entsprechende
Anordnungen gesetzlich belegen kann, geht man eben nicht hin. Was soll er schon machen?
Schimpfen? Abmahnung? Kollegen, nicht nur der Personalrat, sollten viel öfter Schulleitungen
die Stirn bieten, wenn sie unsinnige Vorstellungen haben.
Diese Meinung vertritt ein leidgeprüftes Personalratsmitglied, der häufig klagende Kollegen
vertritt, die letztendlich aber alles mit sich machen lassen.
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